
Satzung der Stadt Zschopau für das Friedhofs- und Bestattungswesen 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen i.d.F. der Bekanntmachung vom 
03.03.2014 (SächsGVBI. S. 146), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 29.04.2015 (Sächs 
GVBI. S. 349) und§ 7 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über das Friedhofs-, Leichen und Bestattungs 
wesen (Sächsisches Bestattungsgesetz) vom 08.07.1994 (SächsGVBI. S. 1321 ), zuletzt geändert durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 13.12.2012 (SächsGVBI. S. 725) hat der Stadtrat der Großen Kreisstadt 
Zschopau in seiner Sitzung am 06.04.2016 folgende Satzung beschlossen: 
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I. Allgemeine Vorschriften 
§ 1 Geltungsbereich 

Diese Friedhofssatzung gilt für die folgenden im Gebiet der Stadt Zschopau gelegenen und von ihr verwal 
teten Friedhöfe und Friedhofsteile: 

• Friedhof OT Krumhermersdorf 

>-- auf diesem Friedhof können nur Aschenbeisetzungen in Urnenwahl-, Urnenreihengrabstätten 
durchgeführt werden 

• Nutzung Trauerhalle Zschopau 

§ 2 Friedhofszweck 

(1) Die Stadt Zschopau betreibt ihren Friedhof gemeinsam als eine einheitliche nichtrechtsfähige öffentliche 
Anstalt. 

(2) Der Friedhof dient der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt Zschopau 
mit seinen Ortsteilen waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Sie 
dient weiter der Beisetzung von Personen, die in der Stadt verstorben sind oder tot aufgefundener Perso 
nen ohne Wohnsitz oder mit unbekannten Wohnsitz. 

(3) Den Einwohnern gleichgestellt ist, wer seine Wohnung in der Stadt Zschopau nur wegen Aufnahme in 
ein Altersheim oder ähnliche Einrichtung aufgegeben hat. 

(4) Die Bestattung anderer Personen bedarf der Ausnahmegenehmigung der Friedhofsverwaltung. 

§ 3 Begriffsbestimmungen 

(1) Verfügungsberechtigter im Sinne dieser Satzung ist bei Urnenreihengrabstätten der Empfänger oder 
Inhaber der Grabanweisung, bei Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte oder dessen 
Rechtsnachfolger. Der Verfügungsberechtigte ist Träger der Nutzungsrechte. 

(2) Dienstleistungserbringer im Sinne dieser Satzung sind Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter und 
sonstige Gewerbetreibende, die typischerweise auf den kommunalen Friedhöfen tätig werden. 

§ 4 Schließung und Entwidmung 

(1) Jeder Friedhof, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können bei Vorliegen eines wichtigen öffentli 
chen Interesses ganz oder teilweise geschlossen oder entwidmet werden. Dasselbe gilt entsprechend für 
einzelne Grabstätten. 

(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Beisetzungen ausgeschlossen; durch die Entwid 
mung verliert der Friedhof seine Eigenschaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. Jede Schließung oder 
Entwidmung nach Abs. 1 Satz 1 ist öffentlich bekanntzumachen. Bei einzelnen Urnenwahlgrabstätten er 
hält der jeweilige Nutzungsberechtigte stattdessen einen schriftlichen Bescheid; dies gilt nicht, wenn der 
Aufenthaltsort des Nutzungsberechtigten nicht bekannt ist oder nur mit unzumutbarem Aufwand ermittelt 
werden könnte. 
Die Stadt kann die Schließung verfügen, wenn Rechte auf Bestattung nicht entgegenstehen. Die Stadt 
kann die Entwidmung verfügen, wenn alle Nutzungsrechte und Ruhefristen abgelaufen sind. 

(3) Im Falle der Entwidmung sind die in den Urnenreihengrabstätten Beigesetzten für die restliche Ruhezeit, 
die in Wahlgrabstätten Beigesetzten für die restliche Nutzungszeit auf Kosten der Stadt Zschopau in andere 
Grabstätten umzubetten. Im Falle der Schließung gilt Satz 1 entsprechend, soweit Umbettungen erforder 
lich werden. Der Umbettungstermin soll bei Urnenreihengrabstätten möglichst einem Angehörigen, bei Ur 
nenwahlgrabstätten möglichst den jeweiligen Nutzungsberechtigten einen Monat vorher mitgeteilt werden. 

(4) Soweit durch eine Schließung oder eine Entwidmung das Recht auf weitere Beisetzungen in Urnen 
wahlgrabstätten erlischt, sind den jeweiligen Nutzungsberechtigten für die restliche Nutzungszeit bei Eintritt 
eines weiteren Bestattungsfalls auf Antrag andere Urnenwahlgrabstätten zur Verfügung zu stellen. 

(5) Alle Ersatzgrabstätten nach Absatz 3 und 4 sind von der Stadt Zschopau kostenfrei in ähnlicher Weise 
wie die geschlossenen oder entwidmeten Grabstätten herzurichten. Die Ersatzurnenwahlgrabstätten wer 
den Gegenstand des Nutzungsrechts. 



II. Ordnungsvorschriften 

§ 5 Öffnungszeiten 

(1) Die Friedhöfe sind durchgehend geöffnet. 

(2) Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten aller oder einzelner Friedhofsteile aus besonderem Anlass 
vorübergehend untersagen. Hierauf wird durch ein Hinweisschild an den Eingängen bzw. an den zu den 
gesperrten Friedhofsteilen führenden Wegen hingewiesen. 

§ 6 Verhalten auf dem Friedhof 

(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Orts und der Achtung der Persönlichkeitsrechte der 
Angehörigen und Besucher entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu 
befolgen. 

(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung und unter der Verantwortung Erwachse 
ner betreten. Sie sind im erforderlichen Maße zu beaufsichtigen. 

(3) Auf den Friedhöfen ist im Hinblick auf Abs. 1 insbesondere nicht gestattet, 

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art (insbesondere Fahrrädern) und Sportgeräten (z. B. Rollschuhen, 
lnlineskater), ausgenommen Kinderwagen und Rollstühle, zu befahren; 

b) der Verkauf von Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, sowie das Anbieten von Dienst 
leistungen; 

c) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszuführen; 

d) die Erstellung und Verwertung von Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwe 
cken; 

e) Druckschriften zu verteilen, es sei denn, sie dienen der Durchführung von Trauerfeiern; 

f) Abraum und Abfälle, die aus Betätigungen im Friedhofsgelände stammen, außerhalb der dafür be 
stimmten Stellen abzulagern; 

g) Abraum und Abfälle, die nicht aus Betätigungen im Friedhofsgelände stammen, auf dem Friedhofsge 
lände abzulagern; 

h) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen, Einfriedun 
gen und Hecken unberechtigt zu übersteigen und Rasenflächen (soweit sie nicht als Wege dienen), 
Grabstätten und Grabeinfassungen unberechtigt zu betreten; 

i) Rundfunk- und Musikgeräte aller Art zu betreiben, zu lärmen und zu spielen sowie zu lagern; 

j) Tiere - ausgenommen Hunde - mitzubringen; 

k) Hunde unangeleint mitzuführen. 

Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen im Einzelfall oder dauerhaft zustimmen, soweit sie mit den An 
forderungen des Abs. 1 vereinbar sind. Zu diesem Zweck sind die in Satz 1 genannten Aktivitäten bei der 
Friedhofsverwaltung rechtzeitig anzumelden. Dies gilt insbesondere für die Erstellung und Verwertung von 
Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, die nicht privaten Zwecken dienen, sowie für das Befahren von 
Friedhofstraßen mit Personenkraftwagen für behinderte Personen mit Behindertenausweis und gehbehin 
derte Personen. 

(4) Feierlichkeiten auf den Friedhöfen bedürfen der Erlaubnis der Friedhofsverwaltung. Sie müssen min 
destens 24 Stunden vorher angemeldet sein. Das Aufsichtspersonal ist zu Anweisungen im Rahmen dieser 
Satzung befugt. 

(5) Auf den Grabflächen herumliegende oder in Hecken und Pflanzungen versteckte Harken, Gießkannen, 
Konservendosen und Gläser und ähnliche Gerätschaften und Gegenstände können durch das Aufsichts 
personal ohne vorherige Benachrichtigung entfernt werden. 

(6) Personen, die den Grundsätzen in Abs. 1 bis 5 zuwiderhandeln, können mündlich oder schriftlich des 
Friedhofs verwiesen werden. 


